
ANLAGE NR. 3.46 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “SCHIEẞPLATZ 

BINDFELDE ÖSTLICH STENDAL“ (EU-CODE: DE 3337-301, LANDESCODE: 
FFH0032) 

§ 1 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Landkreis Stendal in den Gemarkungen Stendal, Bindfelde und 
Staffelde.  

(2) Das Gebiet hat eine Größe von ca. 186 ha. 

(3) Das Gebiet umfasst Teile eines ehemaligen Schießplatzes östlich von Stendal, 
nordöstlich von Bindfelde und wird im Norden durch die Weiterführung des Arnimer 
Damms begrenzt. 

(4) Das Gebiet berührt keine weiteren Schutzgebiete.  

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0032, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummer 109. 

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung des im Bereich der östlichen Altmarkplatten befindlichen Wald-Offenland-
Komplexes und den damit verbundenen gebietstypischen Lebensräumen, insbesondere 
der nährstoffarmen und gut ausgeprägten Magerrasen-, Grünland- und 
Heidegesellschaften auf teils sauren, teils kalkunterlagerten, trockenen bis 
wechseltrockenen Standorten, der kleinflächigen Gehölze sowie bodensaure 
Eichenwälder und Gräben sowie nährstoffarme Stillegewässer, 

(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

 LRT gemäß Anhang I FFH-RL: 

Prioritäre LRT: 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen, 

Weitere LRT: 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer 
Vegetation aus Armleuchteralgen (Characeae), 4030 Trockene europäische 
Heiden, 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-
schluffigen Böden (Molinion caeruleae), 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 9190 Alte bodensaure 
Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur, 

einschließlich ihrer jeweiligen charakteristischen Arten, hier insbesondere 
Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata), Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleiner Abendsegler 



(Nyctalus leisleri), Kreuzkröte (Bufo calamita), Lungen-Enzian (Gentiana 
pneumonanthe), Mondfleckiger Nachtläufer (Cymindis angularis), Neuntöter 
(Lanius collurio), Niedrige Schwarzwurzel (Scorzonera humilis), Nördlicher 
Ahlenläufer (Bembidion nigricorne), Steifborstige Armleuchteralge (Chara hispida), 
Zauneidechse (Lacerta agilis); konkrete Ausprägungen und Erhaltungszustände 
der LRT des Gebietes sind hierbei zu berücksichtigen. 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Im Gebiet gilt neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gemäß Kapitel 2 § 6 dieser 
Verordnung:  

 kein Betreten von und keine Veränderungen an nicht touristisch erschlossenen 
Höhlen jährlich in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 30. April sowie ganzjährig kein 
Entfachen von Feuer im Eingangsbereich oder im Inneren; eine Erlaubnis i. S. d. 
Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige 
Sicherungs- und Verwahrungsmaßnahmen. 

(2) Für die Landwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 7 dieser Verordnung: 

 ohne jedwede Düngung auf den LRT 4030, 6120* und 6410, 

 ohne Düngung des LRT 6510 in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte über 
die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff je 
Hektar je Jahr; die verschiedenen Ausprägungen ergeben sich aus der Darstellung 
in den Detailkarten zum FFH-Gebiet; freigestellt ist die Phosphor- sowie die 
Kalium-Düngung bis zur Versorgungsstufe B sowie eine Kalkung nach Bedarf 
entsprechend einer vorherigen Bedarfsanalyse, 

 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in 
der Ausprägung magerer Standorte; die verschiedenen Ausprägungen ergeben 
sich aus der Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet, 

 Nutzung von Nachtpferchen auf dem LRT 4030 nur nach mindestens 2 Wochen 
zuvor erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 auf dem LRT 6510 die Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 7 Wochen 
zwischen 2 Mahdnutzungen; zur Verkürzung des Mahdintervalls kann eine 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung erteilt werden, wenn 
eine erhebliche betriebliche Betroffenheit besteht, 

 Winterweide mit Rindern auf dem LRT 6510 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 Beweidung oder Mahd sowie Maßnahmen zur Grünlandpflege (z. B. Walzen oder 
Schleppen) auf dem LRT 6410 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor erfolgter 
Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung. 

(3) Für die Forstwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 8 dieser Verordnung: 

 Erhaltung eines für den LRT 9190 typischen Wasserregimes. 

  



(4) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 die Errichtung oder Erweiterung jagdlicher Anlagen auf dem LRT 6120* nur nach 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung. 

 


